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Gefahr erkannt, Gefahr gebannt!

Autor: Uwe Seisenberger, Landratsamt Eich-
stätt, Gesundheitlicher Verbraucherschutz, 
Eichstätt

GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG  | Mitte 2015 trat die neue 
Betriebssicherheitsverordnung in Kraft und damit eine ganze 
Reihe von Aktualisierungen, die auch im Hinblick auf den Einsatz 
von Getränkeschankanlagen zu berücksichtigen sind. Autor Uwe 
Seisenberger gibt einen Überblick über wesentliche Änderungen 
der Verordnung und ihre Folgen für den Gastronomen und die 
Überwachung.

BEI DER ÜBERARBEITUNG der Be-
triebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 
wurden nun auch Unfallschwerpunkte wie 
beispielsweise Instandhaltung, Betriebsstö-
rungen oder Manipulation berücksichtigt. 
Unter Abschnitt 1 der BetrSichV fallen jegli-
che Tätigkeiten: 

 ■ Montieren und Installieren; 
 ■ Bedienen;
 ■ An- und Abschalten, oder Einstellen;
 ■ Gebrauchen und Betreiben;
 ■ Instandhalten, Reinigen;
 ■ Prüfen;
 ■ Umbauen, Erproben;
 ■ Demontieren, Transportieren;
 ■ Überwachen.

Nach der BetrSichV handelt es sich bei ei-
ner Getränkeschankanlage – die Definition 
der ehemaligen Getränkeschankanlagen-

verordnung gilt immer noch – um ein Ar-
beitsmittel und im Regelfall nicht um eine 
überwachungsbedürftige Anlage. Der Ar-
beitgeber (Wirt) hat die notwendigen Maß-
nahmen für eine sichere Bereitstellung und 
Benutzung im Rahmen einer Gefährdungs-
beurteilung zu ermitteln.

Die Prüfung des Arbeitsmittels darf nur 
von einer sogenannten „zur Prüfung befä-
higten Person“ durchgeführt werden. Eine 
zur Prüfung befähigte Person ist laut De-
finition der BetrSichV jemand, der durch 
Berufsausbildung, Berufserfahrung und 
die zeitnahe berufliche Tätigkeit über die 
erforderlichen Fachkenntnisse zur Prüfung 
des Arbeitsmittels – es kann auch nur ein  
Teil eines Arbeitsmittels sein – verfügt. Nä-
here Informationen zur befähigten Person 
finden sich auch in der Technischen Regel 

Betriebssicherheit TRBS 1203 (siehe w ww.
baua .de).

Wenn beim Betrieb eines Arbeitsmittels 
gefährliche Situationen entstehen können, 
sind wiederkehrende Prü fungen durch die 
jeweils befähigte Person notwendig (vgl. 
KFZ-TÜV). Die Fristen hierfür werden im 
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung fest-
gelegt. Hierbei sind insbesondere die Anga-
ben der Anlagenhersteller (z. B. Gaswarn-
anlage) und der Stand der Technik (DIN, 
BGN-Empfehlungen) zu berücksichtigen. 
Abweichungen hiervon sind zwar im Rah-
men der Gefährdungsbeurteilung möglich, 
müssen jedoch schriftlich begründet wer-
den.

lGefährdungsbeurteilung und 
Schutzmaßnahmen 

Die §§ 3-14 BetrSichV Abschnitt 2  (Gefähr-
dungsbeurteilung und Schutzmaßnah-
men) und die §§ 15-16 BetrSichV Abschnitt 3 
(Zusätzliche Vorschriften für überwa-
chungsbedürftige Anlagen) sind in der fol-
genden Übersicht, teilweise mit Beispielen, 
aufgeführt:

 ■ § 3 Gefährdungsbeurteilung;
 ■ § 4 Grundpflichten des Arbeitgebers;
 ■ § 5 Anforderungen an die zur Verfügung 

gestellten Arbeitsmittel;
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 ■ § 6 Grundlegende Schutzmaßnahmen 
bei der Verwendung von Arbeitsmitteln;

 ■ § 7 Vereinfachte Vorgehensweise bei der 
Verwendung von Arbeitsmitteln;

 ■ § 8 Schutzmaßnahmen bei Gefähr-
dungen durch Energien, Ingangsetzen 
und Stillsetzen;

 ■ § 9 Weitere Schutzmaßnahmen bei der 
Verwendung von Arbeitsmitteln;

 ■ § 10 Instandhaltung und Änderung von 

Mögliches  Ablaufszenario zur Gefährdungsbeurteilung 
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Betriebszustände, Unterweisung, 

Zusammenarbeit, Prüfungen§§ 10 - 14

AM sicher?
Vereinfachte 

Vorgehensweise § 7

Ende

Weitere 
Maßnahmen§§ 8 - 14

ja

ja

nein

Energien, Ingangsetzen, Stillsetzen      § 8

Weitere Schutzmaßnahmen                   § 9

Instandhaltung, Änderung                      § 10         

Unterweisung, besondere Beauftragung§ 12

Besondere Betriebszustände, Betriebsstörungen, 
Unfälle § 11

Zusammenarbeit  verschiedener Arbeitgeber § 13

allgemein§ 14 Anhang 3
prüfpfl. AM

üA§§ 15-17
Anhang 2
Aufzug, Ex, 

Druck 

Ende

nein

Wechsel Druckgasflaschen Foto: Artmann – ASS

Arbeitsmitteln (z. B. Wechsel des Sicher-
heitsventils beim Druckminderer);

 ■ § 11 Besondere Betriebszustände, Be-
triebsstörungen und Unfälle (z. B. Ver-
halten bei einem Alarm durch das CO2-Warngerät);

 ■ § 12 Unterweisung und besondere Be-
auftragung von Beschäftigten (z. B. Un-
terweisung: Gasflaschenwechsel);

 ■ § 13 Zusammenarbeit verschiedener Ar-

beitgeber (z. B. beim Anlagenverleih);
 ■ § 14 Prüfung von Arbeitsmitteln;
 ■ § 15 Prüfung vor Inbetriebnahme und 

vor Wiederinbetriebnahme nach prüf-
pflichtigen Änderungen (z. B. Einzelbau-
teile beim Ortswechsel; keine verwen-
dungsfertige Anlage);

 ■ § 16 Wiederkehrende Prüfung (z. B. E-
Check, Druckminderer und Sicherheits-
ventil, Gaswarngerät nach Hersteller-
vorgabe).
Als wichtiger Hinweis für die Anlagen-

betreiber gilt: Die Gefährdungsbeurtei-
lung soll und darf nicht nur die Getränke-
schankanlage beinhalten, sondern muss 
alle Arbeitsmittel berücksichtigen. Für die 
hygienische Überwachung von Getränke-
schankanlagen ist bundesweit die Lebens-
mittelüberwachung zuständig.

l Überw achung der Get ränke-
schankanlagen in Bayern

In der Verordnung über gewerbeaufsicht-
liche Zuständigkeiten (ZustV-GA) vom 9. 
Dezember 2014 wurden in §1 „besondere 
Zuständigkeiten, Auffangzuständigkeit“ 
Abs. 1 in Bayern die Zuständigkeiten für die 
Überwachung der Getränkeschankanlagen 
bezüglich der BetrSichV geregelt. Für die 
Überwachung der sicherheitstechnischen 
Prüfung sind die Kreisverwaltungsbehör-
den (KVB), also die kreisfreien Städte und 
Landkreise zuständig. Es gelten insbesonde-
re die sachlichen und örtlichen Zuständig-
keiten:

 ■ Arbeitsschutzgesetz, soweit Schankan-
lagen betroffen sind =  KVB;

 ■ BetrSichV, soweit Getränkeschankanla-
gen betroffen sind =  KVB.
Die Bundesländer haben diese Zustän-

digkeit sehr unterschiedlich geregelt. Die 
Kontrolle beinhaltet im Regelfall eine soge-
nannte Ordnungsprüfung, also eine Prü-
fung, ob die erforderlichen Unterlagen wie 
Gefährdungsbeurteilung, Unterweisun-
gen, wiederkehrende Prüfungen oder Rei-
nigungsnachweise (Spülwasserprüfung) 
vorliegen. Bei augenscheinlichen Auffällig-
keiten, wie z.B. dem Fehlen einer Gaswarn-
anlage bei einem kleinen Kühlraum, sollte 
die Behörde weitere Maßnahmen einleiten. 
Ein Anordnungsbescheid mit einer ange-
messenen Frist, beispielsweise von zwei Wo-
chen für den Einbau einer Gaswarnanlage, 
erscheint hier als verhältnismäßig.

Im Regelfall können Anordnungen 
nach § 22 ArbSchG auch  mündlich vor Ort 
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Mögliche Erst ickungsgefahr – opt ische und 
akust ische Gaswarnung im Einsatz vor Kühl-
räumen mit  CO2-Umgang Fotos: Seisenberger

ausgesprochen werden, z. B: „Bitte sichern 
Sie die CO2-Flasche gegen Umfallen“. Bei 
Verstößen können aber auch Bußgelder 
nach § 22  BetrSichV (in Verb. mit § 25 Ab-
satz 1  Nummer 1 des ArbSchG) oder gar 
die Einleitung eines Strafverfahrens nach 
§ 23 BetrSichV (in  Verb. mit § 26 ArbSchG) 
folgen.

Die Erfahrungen der letzten Jahre zei-
gen, dass die größten Defizite im Bereich 
der Unterweisungen und bei der Erstellung 
von Gefährdungsbeurteilungen liegen. 
Nicht zuletzt sind Gefälligkeitsbeurteilun-
gen und -schreiben wie „Gaswarnanlage 
nicht erforderlich, da natü rliche Lüftung 
durch Türe“ z. B. bei Kühlraum/ -zelle 
nicht hinnehmbar. Wenn sich die Überwa-
chungsbehörde mit den Beteiligten ausei-
nandersetzt, muss oft festgestellt werden, 
dass weder beim Arbeitgeber noch bei 
der zur Prü fung befähigten Person viel 
Fachwissen  vorhanden ist. Deshalb bie-
tet u . a. die Berufsgenossenschaft Nah-
rungsmittel und Gastgewerbe (BGN) unter 
http:/ / ge t r a en k esch a n k a n lagen .por -
ta l.bgn .de einen umfangreichen Service 
und zahlreiche Hilfestellungen an. Hier 
sind auch die zur Prü fung befähigten Per-
sonen aufgeführt, die sich innerhalb der 
letzten fünf Jahre erfolgreich (mit schrift-
licher Prüfung) fortgebildet haben. Dabei 
kann man sich die Auflistung bequem 
nach Postleitzahlen sortieren lassen. Den 
Mitgliedern im Sachgebiet der BGN ist in 

den letzten drei Jahren kein gemeldeter 
CO2-Unfall bekannt geworden. Inwieweit 
es sich hierbei um die Früchte der jahre-
langen Aufklärung und zunehmenden 
Verbreitung der CO2-Gaswarnanlagen 
handelt oder einfach nur Glück ist, ist un-
bekannt. Fakt ist, wenn Unfälle mit CO2 bei 
Getränkeschankanlagen passieren, enden 
diese oft tödlich. Üblicherweise ermittelt 
dann die Staatsanwaltschaft und pr üft 
mögliche Versäumnisse. Parallelen h ier-

zu findet man auch im Lebensmittelrecht. 
Schnell kann so ein Arbeitgeber, ein  Prü -
fer (z. B. befähigte Person), aber auch  ein 
Kontrolleur in den Fokus der Ermittlungen 
mit allen Konsequenzen  geraten.  Geeig-
nete Fortbildungen fü r die betroffenen Be-
rufsgruppen werden von der BGN und der 
Technischen Universität München (TUM) 
wie auch von anderen Ausbildungsträ-
gern angeboten.

Derzeit findet zur richtigen Kennzeich-
nung mittels Gefahrenaufklebern an 
Ausschankwagen noch eine Meinungsfin-
dung in der Fachwelt statt. Fraglich bleibt 
auch, ob in der Praxis der Gefahrenhinweis 
Druckgasflaschen-Explosionsgefahr z. B. 
beim Thekenanstich im Gastraum und an 
der Eingangstü re anzutreffen sein wird.
lFazit
Die neue Betriebssicherheitsverordnung 
führt Bewährtes fort und bringt zusätzlich 
einige Änderungen mit sich. Diese müs-
sen sich in der Praxis erst etablieren und 
zielführend angewandt werden. Die neue 
BetrSichV bringt aber auch  neue Freihei-
ten durch eine praxisnahe Gefahrener-
mittlung durch den Arbeitgeber mit sich, 
der so schnell neue Erkenntnisse im Sicher-
heitswesen umsetzen kann. Wichtig für 
alle in  diesem Umfeld Tätigen sollte die re-
gelmäßige und fachgerechte Fortbildung 
sein . Denn wie heißt es so schön: „Gefahr 
erkannt, Gefahr gebannt!“ 




